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Steuern in der Praxis

Steuerabzug bei Vertragsrücktritt 
Die ernsthafte Absicht zur Einkünfteerzielung muss klar erwiesen sein. 

Die Finanzverwaltung kennt Be-
triebsausgaben in der Regel 
dann an, wenn diesen Ausgaben 
Einnahmen gegenüberstehen, 
die versteuert werden. Proble-
matisch wird es in der Praxis im-
mer dann, wenn Ausgaben anfal-
len, ohne dass je Einnahmen er-
zielt worden sind. 

Ein derartig gelagerter Fall wurde 
unlängst vom Unabhängigen Fi-
nanzsenat entschieden. Eine Ärztin 
will eine Ordination eröffnen, doch 
leider kommt es aufgrund von Bau-
mängeln nicht dazu. Kann die Ärz-
tin die entstandenen Kosten von 
ihrer Steuerlast in Abzug bringen? 

Vorgeschichte – Baufirma 
pfuschte

Eine Krankenhausärztin hatte 
im Jahr 2003 eine Eigentumswoh-
nung erworben, die noch nicht fer-
tig gestellt war. Rund ein Fünftel 
dieser Wohnung wollte sie berufli-

chen Zwecken widmen und dort 
eine Ordination eröffnen. 

Doch wie es im Leben eben so ist 
– es kommt oft anders, als man denkt. 
Die Baufirma pfuschte und mit dem 
Endresultat war die Ärztin keines-
wegs zufrieden. Also trat sie vom 
Vertrag zurück und bekam den Kauf-
preis rückerstattet. Ganz ohne Ver-
lust ist sie dabei allerdings nicht aus-
gestiegen, weil ihr zwar der Kauf-
preis, nicht aber die Adaptierungs- 
und Finanzierungskosten zurücker-
stattet wurden. Ihr Verlust, der sich 
auf ein Fünftel der Wohnung bezieht, 
belief sich auf € 9.500. 

Abweisung vom Finanzamt 

Die Ärztin nahm diesen Betrag 
in ihre Steuererklärung auf. Das Fi-
nanzamt erkannte den Schaden al-
lerdings nicht als Betriebsausgabe 
an. Es wies darauf hin, dass die Ärz-
tin überhaupt nicht in der Ordina
tion tätig gewesen war und auch der 
Ärztekammer diese Ordination nie 

gemeldet hätte. Auch sei es unge-
wöhnlich, dass ein so geringer Teil 
einer Eigentumswohnung als Ordi-
nation diene. Es wurden somit sämt-
liche anteiligen Kosten nicht aner-
kannt. Sollte der Baumangel tat-
sächliche Ursache für den Schaden 
gewesen sein, so riet das Finanzamt 
der Ärztin, die Kosten im Zivilrechts-
weg einzuklagen. 

Die Ärztin ließ sich jedoch nicht 
entmutigen und rief in Folge den Un-
abhängigen Finanzsenat an, der ihr 
Recht gab. Der Senat vertrat die An-
sicht, dass Werbungskosten bereits 
vor Erzielung von Einnahmen anfal-
len können, wenn Umstände vorlie-
gen, die über eine bloße Absichtser-
klärung zur künftigen Einnahmen
erzielung hinausgehen (sogenannte 
vorweggenommene Werbungskos-
ten; z.B. Aufwendungen für Vorstel-
lungsreisen, Aufwendungen für 
künftige Mieteinnahmen, Umschu-
lungskosten). Die ernsthafte Absicht 
zur Einkünfteerzielung muss klar er-
wiesen sein. 

Ernsthafte Absicht 
ist entscheidend 

Die Ärztin hat nachgewiesen 
bzw. glaubhaft gemacht, dass die 
Ausgaben als Anlaufkosten für eine 
eigene Ordination entstanden sind. 
Die Ordination ist zwar bei der Ärzte-
kammer erst im Dezember 2004 an-
gemeldet worden – dies allerdings 
aufgrund der Tatsache, dass eine 
neue Wohnung gesucht werden 
musste, um die Ordination dort end-
gültig einzurichten. 

Aktenkundig ist, dass die Ärztin 
tatsächlich eine Ordination eröffnet 
und geführt hat, nachdem sie nach 
dem Fehlkauf der Wohnung mit den 
nachgewiesenermaßen gravieren-
den Baumängeln eine für den Ordi-
nationsbetrieb geeignete Wohnung 
erworben hat. Ein Auszug über die 
aktuellen Eintragungen in der Ärzte-
liste wurde bei der Abgabenbehörde 
vorgelegt. 

Fazit 

Bei den Schadenskosten handelt 
es sich somit um Anlaufkosten; der 
Steuerabzug ist somit zulässig. Hart-
näckigkeit macht sich – wie so oft im 
Leben – auch bei der Finanzverwal-
tung bezahlt! � n
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